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ahmung solcher in der ganzen Welt empfahl. Ferner sprach
Dr. Matti Helenius aus Helsingfors iiber: ,Die Be-
ziehungen der Alkoholgesetzgebung zur Reform des
Schankwesens“; er wies auf die grossen, bleibenden Er-
folge hin, welche man in Norwegen und Finnland beziiglich
der Bekéimpfung des Alkoholismus erzielt hat, Erfolge, die
hauptsiichlich den weitgehenden Volksrechten (Frauenstimm-
recht) betreffs Regelung des Alkoholvertriebes durch Monopol-
Alktiengesellschaften und betreffs des Verbotes jeglichen Al-
koholausschankes zu danken sind. Die sich an diese drei
Referate anschliessende sehr rege Diskussion ergab deut-
lich, dass -auch unter den Abstinenten die Ansichten iiber
das Gothenburger-System auseinandergehen, dass Vorteile
und Nachteile dafiir angefiihrt werden konnen, und dass es
eine Reihe von Lindern gibt, die erhebliche Fortschritte im
Antialkoholismus ohne Anwendung von Monopolen zu ver-
zeichnen haben. Jedes Land hat seine eigene Alkoholfrage,
und wenn sich .auch bei der Losung derselben da oder dort
ein System bewihrt hat, so ist damit noch lange nicht ge-
sagt, dass dies anderswo auch der Fall sein wiirde.

In der Schluss-Sitzung sprachen noch: Dr. Andor
v. Maday, Professor der Sozialpolitik an der Handelsakademie
in Budapest iiber die Bedeutung der politischen Rechte
im Kampfe gegen den Alkohol, wobei er unter anderem
auch des Frauenstimmrechtes gedachte, und Dr. R. Wlassak
und Dr. Philipp Stein iiber die Organisation der Anti-
alkoholbewegung. In den beiden letzten Referaten wurde
nochmals die Notwendigkeit der Totalabstinenz mit aller
wiinschenswerten Deutlichkeit betont.

Als Ort fiir den n#ichsten Kongress bezeichnete die Ver-
sammlung Stockholm, wohin der Konig von Schweden die
Bekimpfer des Alkoholismus auf das Jahr 1907 eingeladen
hatte. Miss Gray aus London dankte im Namen des Kon-
gresses
Veranstaltung und der Hauptstadt Budapest fiir die erwiesene
Gastfreundschaft; hierauf wurde der Kongress geschlossen.

Es ist wohl nicht iiberfliissig zu erwihnen, dass bei
allen Veranstaltungen, welche mit dem Kongress in Beziehung
standen, so anlésslich eines Empfanges beim Unferrichts-
minister, wie auch bei einer glinzenden Soiree, die den Teil-
nehmern von der Stadt Budapest geboten wurde, ausschliess-
lich alkoholfreie Getrinke serviert wurden. Es sei denn
auch noch besonders auf die reiche Auswahl an billigen und
guten ungarischen Mineralwéssern hingewiesen. '

‘Wihrend des Kongresses fand, in vier Silen der Kunst-
halle untergebracht, eine die Bekdmpfung des Alkoholismus
betreffende Ausstellung sftatt. Im ersten Saale fand man
Pline und Zeichnungen von hygienischen Einrichtungen,
Wasserleitungen, Filtrierapparaten, Brunnensystemen, die
zur Sicherung des guten Trinkwassers dienen, ferner
pasteurisierte und gefrorene Milch und aus Milch hergestellte
Brfrischungen als Surrogate fiir alkoholische Getrinke, dann
Mineralwésser, alkoholfreie Getrinke und Nahrungsmittel.
Der zweite Saal enthielt selbstindige Werke, Fachblatter,
Zeitschriften, Flugschriften, welche die Alkoholfrage be-
sprechen, sodann ‘Rechenschaftsberichte und statistische Ta-
bellen der antialkoholistischen Vereine, etc. Sehr lehrreich
waren die Objekte des dritten Saales. Dieser enthielt sta-
tistische und graphische Tabellen, welche den: Einfluss des
Alkoholgenusses auf die Lebensdauer des Menschen, auf ver-
schiedene Krankheiten des Nervensystems sowie auf Ungliicks-
falle und Verbrechen beleuchten, worunter namentlich die
Darstellungen von R. Willenegger, Lithograph in Ziirich,
Beachtung verdienten. ‘Dann Priparate, welche die infolge
des Alkoholgenusses im menschlichen Kérper eintretenden
krankhaften Verénderungen illustrieren, endlich auf die Reform
der Gasthduser und ‘Wirtshuser beziigliche Beschreibungen

dem Organisationskomiteé fiir die wohlgelungene

und Bilder, Beleuchtungs- und Heizeinrichtungen, bei welchen
der Alkohol in iiberaus mannigfacher Art industriell ver-
wertet wird.  Im letzten Saal — einer Speisezimmereinrichtung
des Alkoholgegners — sah man, wie iippig der Tisch gedeckt
sein kann, ohne dass geistige Getriinke darauf zu stehen
brauchen. ‘

Frigt man nun nach den praktischen Resultaten, die
dieser Kongress gezeitigt hat, so muss vor allem festgestellt
werden, dass dieselben unmoglich schon wenige Tage nach
dessen Schluss iibersehen werden konnen. Denn in sehr
vielen Fillen und so auch hier geht der ausgestreute Samen
erst nach geraumer Zeit auf und bringt erst Frucht, wenn
die dusseren Umstdnde dafiir giinstiz geworden sind. Aber
immerhin kénnen wir auf drei unmittelbare Erfolge hinweisen,
die deutlich dartun, dass der X. Internationale Kongress
gegen den Alkoholismus nicht umsonst gewesen ist:

Erstens hat der ungarische Unterrichtsminister wenige
Tage vor dem Kongress eine Verordnung erlassen, welche
fiir Aufklérung iiber die Schédlichkeit des Alkohols in sdmt-
lichen Landesschulen sorgen wird.

Zweitens sprachen sich die Delegierten der ungarischen
Munizipien, die am letzten Kongresstag zusammentraten, fiir
weitgehende Reformen im Interesse der Bekidmpfung des
Alkoholismus aus, so z. B. auch zugunsten des Gothenburger-
Systems in verbesserter und den Landesverhéltnissen an-
gepasster Form.

Und drittens — last but not least — sei erwihnt, dass
auf Betreiben von Frau Dr. H. Bleuler-Waser aus Ziirich
und anderer auswirtiger Abstinentinnen ein ungarischer
Bund abstinenter Frauen gegriindet wurde.

Der X. Internationale Kongress gegen den Alkoholismus
war ein wirklicher Erfolg. Er hat der Bewegung gegen
den Alkohol in Ungarn und den Balkanlindern einen neuen
Impuls gegeben und in mehr als einer Beziehung Klarheit
geschaffen.

liegt, wo der Kampf gegen den Alkohol am intensivsten
gefithrt wird, war doch die Beteiligung des Publikums eine
sehr rege. Behorden und Bevolkerung der ungarischen Haupt-
und Residenzstadt haben an offiziellen gldnzenden Veran-
staltungen und mit bestidndiger Zuvorkommenheit alles ge-
tan, um bei den fremden Mitgliedern des Kongresses einen

unausloschlichen Eindruck zu hinterlassen. -1r-

Gedanken iiber den 'Muttei‘beruf.

Vortrag von Frau von Forster, Niirnberg. -

Die Rednerin geht aus von der allgemeinen Frauenbe-
wegung. Sie spricht zuniich$t von der wirtschaftlichen Not
der Frau, die herrithrt von zi grossem Angebot weiblicher
Arbeitskréfte und konsekutivem Druck auf die Besoldungen.
Mit einer gewissen Einseitigkeit hat anfinglich die Frauen-
bewegung nur die groberen Probleme der sozialen Notlage
der Frau in Angriff genommen. Erst allméhlich fithrte intensive
Beschiftigung mit dem Los der Frau und diesbeziiglichen
sozialen Missténden zur Erkenntnis der. geistigen Not “der
Frau. Und unter genauer Sondierung der einschligigen Ver-
héltnisse und durch Sondierung der Frauennatur erwuchs die
Erkenntnis von dem, was als Reichtum und ethisches Ver-
mogen von Natur aus in der Frau liegt: die Erkenntnis
ihrer Miitterlichkeit. Die jeder Frau innewohnende und mehr
und’ mehr als seelische Macht - empfundene Mitterlichkeit war
es, die die Frauenbewegung feineren Problemen zufiihrte, sie
hinlenkte auf die Ausarbeitung von. Erziehungsfragen und
das Versténdnis fiir Frauenart und Frauenwesen vertiefte.

Obgleich die . Stadt Budapest bereits an den
"Pforten des Orients und weit entfernt von jemen Léndern




Was aber nun, fihrt die Rednerin fort, hat die Frauen- | treten wird. = Sie hat den Sinn.geweckt fiir jene echt vor-
bewegung der Mitterlichkeit im Weibe geleistet? Sie hat | nehme Gesinnung, die den Erzieher bewahrt, nicht nur vor
das Niveau der Frau nach jeder Richtung hin gehoben, sie | grossen Fehltritten in dev Erziehung, sondern auch vor
hat eine freiere Entwicklung und eine Steigerung der geistigen | tausend kleinen, die doch so grosse Bedeutung haben bei der
Fahigkeiten des Weibes angestrebt und zum Teil auch er- | Eindrucksfihigkeit des Kindes, in dem jede seelische Un-
reicht. Sie hat der Frau Kenntnisse der Lebensgesetze ver- | feinfiihligkeit haften bleibt. k
schafft und sie gelehrt, sich ihnen mehr anpassen zu konnen, Nach diesen Ausfithrungen; die uns zeigen, wie die Frau
und die Mbglichkeiten fiir Entwicklung zum Vollmenschen | durch die ihr angeborene Kraft der Miitterlichkeit die Frauen-
gemehrt. [ Die Frauenbewegung hat der Mutter Wege ge- | bewegung beeinflusst hat, und welche bedeutende Einwirkung
zeigt, ihre grosste Aufgabe, die Erziehung des jungen Men- | hinwiederum die Frauenbewegung auf die Entwicklung der
schengeschlechtes besser zu losen. Sie hat den Erziehern | Frau und ihre Eigenart hatte, wirft die Rednerin noch ein
ans Herz gelegt, Wahrhaftigkeit und den Begriff der Ge- | Streiflicht auf deh Einfluss, den diese nun gewachsene und
rechtigkeit von Jugend auf dem Kinde einzuimpfen und dar- | bewusst gewordene FEigenart der Frau auf allgemeine
auf hingewiesen, wie sehr die entwickelte miitterliche Per- | soziale Verhiltnisse iibt. Auch dort, meint Frau von For-
sonlichkeit befihige, im Kinde die Individualitit zu entdecken | ster, sei die Frau voran befdhigt die feineren Fiden zu fassen
und zum Auswachsen zu bringen.|Sie fordert fiir das heran- | und damit vor allem zur Losung der sittlichen Fragen wich-
wachsende Kind eine soziale Erziehung, deren Grundlage das | tiges beitragen zu konnen. Wenn die Frau innerlich und
Gerechtigkeitsgefiih] und. die Liebe zu den Mitmenschen jist, dusserlich erst ganz frei geworden und jede Frau die ihr
d. h. eine Erziehung, die in dem jungen Menschen das Be- | durch ihre Lebenslage nahegelegten oder zugewandten Pflich-
wusstsein ‘entwickelt und néhrt, dass ev sich als niitzliches | ten freudig und ganz und mit Kraftbewusstsein auf sich
Glied der menschlichen  Gtesellschaft anzupassen hat. Die | nimmt, dann erst wird sie die ihr von Natur gegebenen und

Franenbewegung hat angeregt, {dass Knaben und Midchen | mit bewusstem Willen entwickelten Gaben vollkommen in
denselben Bildungsgang gemeinschaftlich durchmachen sollten, | den Dienst der Allgemeinheit stellen und die ihr gebiihrende
und das wird zur Folge haben, dass allmihlich das Parasiten- | geachtete und unantastbare Stellung im Leben einnehmen
tum unserer heranwachsenden jungen Midchen verschwin- Iiénnen./(i?rau von. Forster sprach sehr anregend und mit
den und an seine Stelle ein ernstes Streben, Lernen oder | warmer Begeisterung. Der Vortrag war selten gut besucht

pflichttreue Betitigung in der einen oder andern Richtung ' und wurde mit herzlichem Beifall entgegengenommen. P. B.

Zur Revision des Fabrikgesetzes.

Zur Orientierung unserer Leser bringen wir die fiir die Frauen hauptsichlich in Betracht fallenden Artikel des Entwurfes zu einem neuen Fabrikgesetz
und setzen zur Vergleichung daneben die entsprechenden bisherigen Bestimmungen.

- (Schluss:)
Art. 17, Weibliche Personen diirfen nicht zur Sonntags- oder Art. 15. Frauenspersonen sollen unter keinen Umstinden zur
zur Nachtarbeit verwendet werden. Vorbehalten bleibt die Bestim- Sonntags- oder zur Nachtarbeit verwendet werden.
mung. von Art. 12, Absatz 4. Wenn dieselben ein Hauswesen zu besorgen haben, so sind

Wenn Arbeiterinnen ein Hauswesen zu besorgen haben, so sind .sie eine halbe Stunde vor der Mittagspause zu entlassen, sofern
sie eine halbe Stunde vor der Mittagspause zu entlassen, sofern diese diese nicht mindestens 1'/e Stunden betrigt. Vor und nach ihrer
nicht mindestens 1'/2 Stunden betrigt. An Vorabenden von Sonn- Niederkunft diirfen Wochnerinnen im ganzen wihrend acht Wochen
und gesetzlichen Festtagen soll ihnen auf Wunsch- gestattet werden, nicht in der Fabrik beschiftigt werden. Ihr Wiedereintritt in

die Arbeit um Mittag zu beendigen. dieselbe ist an den Ausweis gekniipft, dass seit ihrer Niederkunft
) Whochnerinnen - diirfen nach ihrer Niederkunft wihrend sechs wenigstens 6 Wochen verflossen sind.

Wochen nicht in der Fabrik beschiftigt werden. Ihr Wiedereintritt Der Bundesrat wird diejenigen Fabrikationszweige bezeichnen,
ist an den Ausweis gekniipft, dass seit ihrer Niederkunft wenigstens ~in welchen schwangere Frauen iiberhaupt nicht arbeiten - diirfen.
sechs Wochen verflossen sind. Dieser Ausweis kann ausgestellt werden Zur Reinigung im Gange befindlicher Motoren, Transmissionen
von der Hebamme, vom Arzt oder vom Zivilstandsheamten. und gefahrdrohender Maschinen diirfen Frauenspersonen nicht ver-

Der Fabrikinhaber hat iiber die Wochnerinnen ein Verzeichnis  wendet werden.
nach einem vom Bundesrate aufzustellenden Formular zu fihren.

Der Bundesrat wird diejenigen Fabrikationszweige bezeichnen,
in denen weibliche Personen, insbesondere schwangere Frauen, iiber-
haupt nicht arbeiten dirfen.

,Ausser der Moglichkeit, hei nur einstindiger Esspause um Mittag eine halbe Stunde vor Beginn der Mittagspause die Arbeit ver-
lassen zu konnen, méchien wir den Arbeiterinnen, die ein Hauswesen zu besorgen haben, also. den Hausfrauen, den weit«'em Vorzug eingerdumt
sehen, an den Vorabenden gesetzlicher Festtage auf gestelltes Ansuchen hin von der Arbeit wegbleiben zu dirfen, Es hiesse Eulen nach Athen
tragen, wenn wir hier nochmals des Langen und Breiten die Vorteile ervrtern wollten, die diese fortschrittliche Neuerung fur diejenigen Familien mit
sich bringen misste, deren Hausmutter in der Fabrik beschifiigt ist. Aber es soll doch noch einmal hervorgehoben werden, wie sehr es bei den
beschrinkten Mitteln einer Arbeiterfamilie darauf ankommt, Hausrat und Kleidung durch Ausbesserung jedes kleinen Schadens moglichst lange fir
erhalten, um der Notwendigkeit von Neuanschaffungen zu entgehen. Dies zu besorgen ist aber in erster Linie Sache der Hausfrau, und deshalb sollte
ihr Gelegenheit geboten werden, wenigstens einmal in der Woche die Wohnung griindlich in Ordnung zu bringen und die notwendigen Flickereien
an Wische und Kleidern auszufiihren, ohne hierfiir die Nacht oder den Sonntag in Anspruch nehmen zu miissen. Aber auch’auf die Pflege der Kinder
miisste die Freigabe des Samstagnachmittages vorteilhaft einwirken, indem die Miitter dann Zeit hétten, sich ihnen zu widmen, anstatt Abend zu
Abend und auch Sonntags ausschliesslich von den Hausgeschiiften absorbiert zu sein. ) : )

....Es wird gesagt werden, durch die vorgeschlagene Bestimmung werde den Leuten auch insofern ein schlechter Dienst geleistet, als man eben
dazu gelangen werde, in Zukunft auf die Frauenarbeit ganz zu verzichten. Wir befiirchten dies nicht, denn nach unsern Erfahrungen, die tbrigens
durch die Wahrnehmungen unserer auslindischen Kollegen bestiitigt werden, sind die verheirateten Arbeiterinnen in der Regel die besten und zuver-
lassigsten und werden als solche sehr geschitzt. Man wird ihre Dienste um so weniger entbehren wollen, als es sich nach Annahme des Samstags-
arbeitsgesetzes eigentlich nur noch um den Verlust von hdchstens drei bis vier Stunden handeln kann . . . .. ; .

Im Gesetze von 1877 ist fir die Wochnerinnen eine Ruhezeit von acht Wochen vorgeschrieben, wovon zwei auf die Zeit vor der Nieder-
kunft fallen sollen. Wir nehmen davon Umgang, die letztere Vorschrift in unsern Entwwrf hintiberzunehmen, weil sie sich schlechterdings als undurch-
fithrbar erwiesen hat und zwar deshalb, weil es oft sogar den Schwangern selbst. unméglich war, den Tag der Niederkunft vorher zu bestimmen,
geschweige ‘denn Drittpersonen. Wohl wird ja vom é#rztlichen Standpunkte aus der Ausschluss der Schwangern von der Fabrikarbeit schon einige
Wochen vor .der Niederkunft gefordert. Es wird aber, nach wie vor, wir sind davon tberzeugt, den schwangern Arbeiterinnen, wenn sie es wegen



	Gedanken über den Mutterberuf

